
1

ERGEBNIS BERICHT

1

Ergebnisbericht der

35. RIC-Sitzung

vom 1. Juli 2009

Folgende Tagesordnungspunkte werden

während der 35. RIC-Sitzung behandelt:

 Sitzung des IFRIC vom 9. Juli 2009

 Berichterstattung über Aktivitäten DSR

 GuV – Ausweisfragen

 Rückstellung für Beiträge an den PSV

 Geplante Verlautbarung zu ausgewähl-

ten Bilanzierungsfragen

 REACH

 RIC 3 – Auslegungsfragen zu IAS 32

 Strategie und Organisation - gemein-

same Sitzung von RIC und DSR

 Nächste Sitzung des RIC

Sitzung des IFRIC vom 9. Juli 2009

Das RIC beschäftigt sich zunächst mit den für
die IFRIC-Sitzung am 9. Juli 2009 angekün-
digten Sachthemen. Ein Schwerpunkt der sich
an den veröffentlichten Observer Notes orien-
tierenden Diskussion liegt auf den neu beim
IFRIC eingereichten Anfragen zu IFRS 2, 3
und 5. Darüber hinaus werden auch die fol-
genden beiden Themen diskutiert:

• Aktivierung von Zinsen auf allgemein auf-
genommenes und für die Beschaffung ei-
nes qualifizierten Vermögenswerts ver-
wendeten Fremdkapitals (IAS 23.14); und

• bilanzielle Behandlung einer Umwandlung
von Fremd- in Eigenkapital im Rahmen ei-
ner Restrukturierung (sog. debt-to-equity
swap).

Berichterstattung über Aktivitäten DSR

Das RIC lässt sich über derzeit im DSR disku-
tierte Discussion Papers und Exposure Drafts
sowie die diesbezüglich vom DSR vertretenen
Standpunkte Bericht erstatten. Dieser nun-
mehr als fester Bestandteil in den Ablauf einer
RIC-Sitzung aufgenommene Agendapunkt
dient der fachlichen Abstimmung und Koordi-
nation der beiden Gremien des DRSC e.V.

GuV – Ausweisfragen

Hinsichtlich eines separaten Ausweises un-
regelmäßig anfallender Ergebnisbestandteile
entscheidet sich das RIC gegen die Veröf-
fentlichung einer Verlautbarung. In diesem
Zusammenhang ist die Frage aufgetreten, ob
über die Vorschrift des IAS 1.87 hinausge-
hende Restriktionen zu beachten sind. Ge-
mäß IAS 1.87 darf ein Unternehmen weder in
der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der
gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung
(falls diese erstellt wird) noch im Anhang Er-
trags- oder Aufwandsposten als außerordent-
liche Posten darstellen.

Das RIC diskutiert das Thema mit folgendem
Ergebnis:

• falls ein Unternehmen innerhalb der veröf-
fentlichten Gesamtergebnisrechnung bzw.
gesonderten Gewinn- und Verlustrech-
nung ein Ergebnis der betrieblichen Tätig-
keit oder einen ähnlichen Posten (z.B.
„operatives Ergebnis“, EBIT) angibt, so
sollen in Übereinstimmung mit IAS 1.85 f.
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separat ausgewiesene unregelmäßige Er-
gebnisbestandteile, die oft als Sonderein-
flüsse, Sondermaßnahmen oder Einmal-
aufwendungen / -erträge bezeichnet wer-
den, als Bestandteil des Ergebnisses der
betrieblichen Tätigkeit oder des ähnlichen
Postens ausgewiesen werden, es sei
denn, es handelt sich bei diesen Posten
nicht um der betrieblichen Tätigkeit zuzu-
rechnende Ergebnisbestandteile;

• ein Unternehmen hat festzulegen und zu
dokumentieren, welche Arten von Ge-
schäftsvorfällen zu Aufwendungen bzw.
Erträgen führen, die als unregelmäßige
Ergebnisbestandteile separat auszuwei-
sen sind; die dokumentierte Vorgehens-
weise ist stetig anzuwenden (IAS 8.13).
Darüber hinaus ist im Rahmen der zu-
sammenfassenden Darstellung der ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden im
Anhang die gewählte Methode darzustel-
len, wenn sie für das Verständnis des Ab-
schlusses relevant ist (IAS 1.117(b) i.V.m.
IAS 1.119-121);

• stellt ein Unternehmen eine Gesamter-
gebnisrechnung bzw. gesonderte Gewinn-
und Verlustrechnung
- nach dem Gesamtkostenverfahren

gem. IAS 1.102 auf, so ist für separat
ausgewiesene unregelmäßig anfallende
Erträge bzw. Aufwendungen darzustel-
len, um welche Art von Erträgen bzw.
Aufwendungen es sich handelt, bzw.

- nach dem Umsatzkostenverfahren
gem. IAS 1.103 auf, so ist für separat
ausgewiesene unregelmäßig anfallende
Erträge bzw. Aufwendungen darzustel-
len, auf welche Funktionsbereiche des
Unternehmens sie entfallen.

Rückstellung für Beiträge an den PSV

Aus Anlass der für 2009 zu erwartenden Er-
höhung der Pflichtbeiträge zum Pensions-
Sicherungs-Verein (PSV) diskutiert das RIC
die Bildung einer Rückstellung in Bezug auf
den für das Jahr 2009 zu erwartenden Bei-
trag an den PSV für Unternehmen in
Deutschland, die ihren Abschluss als gemäß
IFRS aufgestellt kennzeichnen. Der erwartete
Anstieg der Beiträge an den PSV ist auf die
im Jahr 2009 deutlich angestiegene Anzahl
von Unternehmensinsolvenzen, die teilweise
auch Großunternehmen betreffen, zurückzu-
führen.

Für das Kalenderjahr 2008 betrug der Bei-
tragssatz 1,8 Promille der Beitragsbemes-
sungsgrundlage. In der Mitgliederversamm-
lung des PSV vom 1. Juli 2009 wurde mitge-
teilt, dass aufgrund des bis zum 30. Juni
2009 aufgelaufenen Schadenvolumens der
ersten Jahreshälfte 2009 ein Beitragssatz in
Höhe von 13,5 Promille erforderlich wäre. Der
PSV beabsichtigt, seinen Mitgliedern etwa
Mitte Juli 2009 ein Rundschreiben mit Hin-
weisen zur möglichen Beitragsbelastung
2009 zuzusenden.

Das RIC beschließt, in diesem Zusammen-
hang weitergehende Hinweise hinsichtlich der
Rückstellungsbildung im Rahmen eines Zwi-
schenabschlusses zum 30. Juni 2009 zu ver-
öffentlichen - es wird auf den am 8. Juli 2009
auf der Website des DRSC e.V. zur Verfü-
gung gestellten Hinweis des RIC verwiesen:

http://www.standardsetter.de/drsc/docs/press
_releases/35_RIC_PSVaG.pdf.

Geplante Verlautbarung zu ausgewählten
Bilanzierungsfragen

Hinsichtlich der im Rahmen der 34. Sitzung
beschlossenen Veröffentlichung einer Ver-
lautbarung zu Bilanzierungsfragen im Hinblick
auf die speziellen Auswirkungen der Finanz-
marktkrise auf den IFRS-Abschluss setzt das
RIC seine Beratungen und Vorbereitungs-
maßnahmen fort. Es wird im Übrigen auf die
am 17. Juni 2009 auf der Website des DRSC
e.V. veröffentlichte Einladung verwiesen:

http://www.standardsetter.de/drsc/docs/press_
releases/090617_34_RIC_WebNews_.pdf.

REACH

Das RIC beschließt, für den Fall einer endgül-
tigen Ablehnung des IFRIC zur Aufnahme
des Themas IAS 38 Immaterielle Vermö-
genswerte – „Compliance Costs for REACH“
in sein Arbeitsprogramm, eine eigenständige
Verlautbarung zu erarbeiten.

Das RIC vertritt die Meinung, dass diesbe-
züglich weitergehender Klärungsbedarf be-
steht. Es wird beabsichtigt, eine Verlautba-
rung zu den wesentlichen Aspekten einer
Bilanzierung von Aufwendungen, die durch
die EU-Chemikalienverordnung REACH ent-

http://www.standardsetter.de/drsc/docs/press_releases/35_RIC_PSVaG.pdf
http://www.standardsetter.de/drsc/docs/press_releases/35_RIC_PSVaG.pdf
http://www.standardsetter.de/drsc/docs/press_releases/090617_34_RIC_WebNews_.pdf
http://www.standardsetter.de/drsc/docs/press_releases/090617_34_RIC_WebNews_.pdf
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stehen, zu veröffentlichen. Hierbei sollen die
Ausführungen in den diesbezüglichen Obser-
ver Notes des IFRIC entsprechende Berück-
sichtigung finden.

RIC 3 – Auslegungsfragen zu IAS 32

In Bezug auf die am 22. Januar 2009 vom
RIC veröffentlichte Rechnungslegungs Inter-
pretation Nr. 3 „Auslegungsfragen zu den
Amendments to IAS 32 Financial Instruments:
Presentation and IAS 1 Presentation of Finan-
cial Statements - Puttable Financial Instru-
ments and Obligations Arising on Liquidation“
war dem RIC eine Anfrage hinsichtlich der
Behandlung von Steuerklauseln für bestimmte
Sachverhaltskonstellationen vorgelegt wor-
den. Das RIC wird in einer der kommenden
Sitzungen entscheiden, ob die Interpretation
zur Behandlung dieser Sachfrage entspre-
chend zu erweitern ist.

Strategie und Organisation - gemeinsame
Sitzung von RIC und DSR

Zur Koordination und Abstimmung zwischen
den beiden Gremien des DRSC e.V. wird
eine gemeinsame Sitzung abgehalten. Die
Mitglieder der beiden Gremien verständigen
sich über derzeitige und künftige Zuständig-
keiten und Aufgaben.

Seitens des RIC werden die folgenden, spä-
testens ab dem Jahr 2010 umzusetzenden
Maßnahmen angekündigt:

• die Sitzungen werden öffentlich abgehal-
ten;

• der interessierten Öffentlichkeit wird im
Rahmen eines formalisierten Prozesses
die Möglichkeit zur Eingabe von Sachthe-
men gewährt, zu denen das RIC nach Auf-
fassung der Einreichenden Verlautbarun-
gen veröffentlichen sollte;

• Begleitung des Endorsements von Inter-
pretationen des IFRIC.

Darüber hinaus werden im Rahmen der ge-
meinsamen Sitzung aktuelle Entwicklungen
im Rahmen der internationalen Rechnungs-
legung, z.B. hinsichtlich der von IASB und
FASB geplanten Änderungen zur Leasingbi-
lanzierung, diskutiert.

Nächste Sitzung des RIC

Die nächste Sitzung des RIC wird am 17. Sep-
tember 2009 in Berlin stattfinden.
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